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RS OGH 1969/11/11 VIZR71/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.11.1969

Norm

ABGB §1157

Rechtssatz

Inwieweit gebietet es die Fürsorgep1icht des Arbeitsgebers und Kraftfahrzeughalters, den angestellten Fahrer gegen

Haftp1ichtansprüche wegen Tötung oder Verletzung des ständig im Fahrzeug mitfahrenden Halters und

Haftpflichtversicherungsnehmers zu sichern?

Veröff: VersR 1970,63

Schlagworte

*D*
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